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Regeste

Massnahmen nach Gewaltschutzgesetz (Kostenauflage) | Massnahmen nach
Gewaltschutzgesetz (Kostenauflage). Der Streitgegenstand ist auf die Frage beschränkt, ob
die Zwangsmassnahmenrichterin dem Beschwerdeführer zu Recht die Gerichtskosten
auferlegte. Soweit der Beschwerdeführer den Antrag stellt, die angefochtene Verfügung sei
(nur) dann in der Sache zu überprüfen, wenn nicht von einer Kostenauflage abgesehen
werde, steht dieser unter einer unzulässigen Bedingung. Insofern ist auf die Beschwerde
nicht einzutreten (E. 1.2). Dass die Zwangsmassnahmenrichterin dem Beschwerdeführer die
unentgeltliche Prozessführung gewährte, ändert angesichts der Nachzahlungspflicht nach §
16 Abs. 4 VRG nichts an dessen Beschwerdeberechtigung (E. 1.3). Es ist nicht zu
beanstanden, dass die Zwangsmassnahmenrichterin dem unterliegenden Beschwerdeführer
die Gerichtskosten auferlegte (E. 2). Abweisung, soweit Eintreten.

Erwägungen

E. 3
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Ausgangsgemäss sind auch die Kosten des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 12 Abs. 1 GSG; § 65a Abs. 2 VRG in Verbindung mit
§ 13 Abs. 2 VRG). Eine Parteientschädigung hat er nicht verlangt und stünde ihm mangels
Obsiegens auch nicht zu (§ 12 Abs. 2 GSG; § 17 Abs. 2 VRG). Um unentgeltliche
Prozessführung für das vorliegende Verfahren hat er ebenso wenig ersucht, wobei einer
Gewährung ohnehin die offensichtliche Aussichtslosigkeit des gestellten Begehrens
entgegengestanden wäre.
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